
378 Gesetzblatt Teil I Nr. 36 — Ausgabetag: 13. August 1973

— sonstige Aufgabengebiete, wie Leistungen der eigenen 
Abteilungen Vermessung, Baugrunduntersuchung, Tief
bau, Brückenbau und Modellbau,

8. Angaben über Generalauftragnehmer-, Hauptauftragneh
mer- und Spezialprojektantentätigkeit,

9. Angaben über die Voraussetzungen zur qualitätsgerechten 
Ausführung von bautechnischen Projektierungsleistungen
— Qualifikation des für die bautechnische Projektierung 

verantwortlichen Leiters,
— Anzahl der Hoch- und Fachschulkader der direkt in 

der bautechnischen Projektierung Beschäftigten,
— Angaben über ausreichende Projektierungserfahrun

gen,
— Angaben über die Gewährleistung der Qualitätssiche

rung,
10. Begründung der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit bei 

neu zu bildenden Betrieben, die bautechnische Projektie
rungsleistungen erbringen,

11. Stellungnahme des übergeordneten Organs bei kreis- bzw. 
stadtgeleiteten Betrieben.

§4
(1) Die Erteilung der Projektierungsgenehmigung hat ent

sprechend dem Muster gemäß Anlage 1 zu erfolgen. Die Pro
jektierungsgenehmigung kann zeitlich befristet werden und 
eine Höchstgrenze des Wertumfanges der zu projektierenden 
Vorhaben enthalten. Die Projektierungsgenehmigung bezieht 
sich nur auf die darin festgelegten Aufgaben. Für die Aus
führung anderer Aufgaben ist eine Ergänzung der Projektie
rungsgenehmigung zu beantragen.

(2) Die Projektierungsgenehmigung ist zu versagen, wenn
— kein volkswirtschaftliches Erfordernis vorliegt,
— die Voraussetzungen für eine fachgerechte Durchführung 

von bautechnischen Projektierungsleistungen nicht gege
ben sind.

§5
(1) Die Projektierungsgenehmigungen bedürfen der Re

gistrierung. Die Registrierung erfolgt für erteilte Projektie
rungsgenehmigungen gemäß
— § 2 Ziffern 1 und 3 durch das Ministerium für Bauwesen,
— § 2 Ziff. 4 durch das Ministerium für Nationale Verteidi

gung,
— § 2 Ziffern 2 und 5 durch die Bezirksbauämter.

(2) Die Registriemummer ist gemäß Anlage 2 zusammenzu
setzen. Sie ist den für die Erteilung der Projektierungsgeneh
migung zuständigen staatlichen Organen gemäß §2 Ziffern 3 
und 5 mitzuteilen.

(3) Das Ministerium für Bauwesen, das Ministerium für Na
tionale Verteidigung und die Bezirksbauämter haben ein Re
gister gemäß Anlage 3 zu führen. Im Register sind getrennt 
auszuweisen:
— Betriebe des Bauwesens und außerhalb des Bauwesens,
— Betriebe, die ständig bautechnische Projektierungsleistun

gen, und Betriebe, die diese Leistungen nur zeitweilig er
bringen,

— Betriebe und Genossenschaften sowie private Handwerks
betriebe, private Ingenieure und Architekten.

§ 6
(1) Erteilte Projektierungsgenehmigungen sind von den 

staatlichen Organen gemäß § 2 zu entziehen, wenn
— sie auf Grund falscher Angaben erteilt wurden oder wenn 

nachträglich Tatsachen bekannt werden, die zum Versagen 
der Genehmigung geführt hätten,

— Verstöße gegen die in der Genehmigung festgelegten Be
dingungen festgestellt werden.

— schwerwiegende Mängel in den erbrachten bautechnischen 
Projektierungsleistungen vorliegen,

— die Voraussetzungen, unter denen die Projektierungsgeneh
migung erteilt wurde, nicht mehr gegeben sind.

(2) Die staatlichen Organe gemäß § 2 Ziffern 3 und 5 haben 
das Ministerium für Bauwesen bzw. das zuständige Bezirks
bauamt vom Entzug der Projektierungsgenehmigung zu ver
ständigen.

(3) Bei Entzug der Projektierungsgenehmigung ist die Pro
jektierungsgenehmigung an das staatliche Organ zurückzuge
ben, das sie erteilt hat.

§7

Die Betriebe haben in Verträgen, Rechnungen und erarbei
teten Unterlagen für Projektierungsleistungen (bei zusam
mengefaßten Dokumentationen nur auf dem Deckblatt) die 
Registriernummer anzugeben.

§ 8

(1) Gegen das Versagen oder den Entzug von Projektie
rungsgenehmigungen gemäß § 4 Abs. 2 und § 6 kann innerhalb 
einer Frist von 4 Wochen nach Zugang der Entscheidung 
schriftlich oder mündlich unter Angabe der Gründe bei dem 
gemäß § 2 zuständigen staatlichen Organ Beschwerde eingelegt 
werden. Der von der Entscheidung betroffene Betrieb ist dar
über zu belehren, daß Beschwerde eingelegt werden kann.

(2) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
(3) Über die Beschwerde ist innerhalb von 2 Wochen nach 

ihrem Eingang zu entscheiden. Wird der Beschwerde nicht 
oder nicht in vollem Umfange stattgegeben, ist sie innerhalb 
dieser Frist dem zuständigen Minister oder Leiter des zentra
len staatlichen Organs bzw. dem Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes zur Entscheidung zuzuleiten. Der Einreicher der Be
schwerde ist davon zu informieren. Der Minister oder Leiter 
des zentralen staatlichen Organs bzw. der Vorsitzende des Ra
tes des Bezirkes hat innerhalb weiterer 4 Wochen endgültig 
zu entscheiden.

(4) Die Entscheidung über die Beschwerde hat schriftlich zu 
ergehen, ist zu begründen und dem Einreicher der Beschwerde 
auszuhändigen oder zuzusenden.

§9
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig bautechnische Projektie

rungsleistungen
1. an Betriebe vergibt, die nicht im Besitz einer registrierten 

Projektierungsgenehmigung sind,
2. als Betrieb übernimmt oder ausführt, ohne im Besitz 

einer registrierten Projektierungsgenehmigung zu sein,
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe in Höhe von 10 M bis 
300 M belegt werden.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach Abs. 1 aus Vorteils
streben oder ähnlichen, die gesellschaftlichen Interessen miß
achtenden Beweggründen oder wiederholt innerhalb von 
2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe geahndet wor
den oder ist ein größerer Schaden verursacht worden oder 
hätte er verursacht werden können, kann eine Ordnungsstrafe 
bis zu 1 000 M ausgesprochen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
den Leitern der staatlichen Organe gemäß § 2.

(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und 
den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Ge
setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungs
widrigkeiten — OWG — (GBl. I Nr. 3 S. 101).

§10
Betriebe, die entgegen § 1 Abs. 1 bautechnische Projektie

rungsleistungen vergeben, übernehmen oder ausführen, wer
den mit einer Sanktion in Höhe bis zum 5fachen des gezahl
ten Preises belegt. Die Sanktion ist vom zuständigen Leiter


